
 

Zu der folgenden Petition ist die Verfasserin, die keine Juristin ist, durch ihre Erfahrungen 
als Zeugin in einem Betäubungsmittelgesetz-Strafverfahren veranlaßt worden. 

   PETITION AN DEN PETITIONSAUSSCHUß DES DEUTSCHEN    
   BUNDESTAGS zur Verbesserung der Rechtssicherheit in Gerichts- 
   verfahren durch objektivierbare Qualitätsstandards für die Arbeit von     
                           Gerichten (und Staatsanwaltschaften) 
 
Die UnterzeichnerInnen sind der Auffassung, daß bei der derzeit in Deutschland geltenden 
Strafprozeßordnung Rechtssicherheit in Strafverfahren nicht ausreichend gewährleistet ist.  
 
Ursachen dafür sind nach Auffassung der UnterzeichnerInnen : 
 
-      daß die Urteilsfindung durch „freie Beweiswürdigung“ seitens des Richters/der 

Richterin stattfindet – feste Regeln für das Vorgehen bei der Feststellung des 
Sachverhalts gibt es nicht. 

 
-      daß der Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten/die Angeklagte“ keineswegs schon 

angewandt werden muß, wenn es überhaupt Gründe gibt, an der Schuld des/der Ange-
klagten zu zweifeln, sondern nur, wenn der zuständige Richter/die zuständige Richterin 
tatsächlich zweifelt. Damit wird die Anwendung eines Schutzmittels gegen die Fehlbar-
keit jeglichen menschlichen Urteilsvermögens eben jenem fehlbaren subjektiven 
Urteilsvermögen anheimgegeben ! 

 
-      daß die Möglichkeiten, durch eine erneute Verhandlung Fehler bei der Feststellung 

von Sachverhalten zu korrigieren, zu eingeschränkt sind (bereits der Schritt von der 
zweiten Instanz (Berufung) zur dritten (Revision) kann nur durch den Nachweis 
formaler Verfahrensfehler oder fehlerhafter Rechtsauslegung begründet werden). 

 
Die UnterzeichnerInnen fordern den Gesetzgeber auf, durch geeignete Änderungen der 
Strafprozeßordnung für mehr Rechtssicherheit zu sorgen. 
 
Folgende Änderungen und Regeln hielten sie für geeignet : 
 
-      In jeder Instanz muß ein Wort-für-Wort-Protokoll geführt oder ein Tonbandmitschnitt 

gemacht werden. 
 
-      Alle Beweismaterialien, Aussagen und Argumente, die in der Verhandlung vorgekom-

men und von einem/einer der Verfahrensbeteiligten für bedeutsam erklärt worden  
sind, müssen in der (schriftlichen) Urteilsbegründung auch erörtert werden; werden in 
der Verhandlung einem Zeugen/einer Zeugin Falschaussagen nachgewiesen, darf 
auch dies in der Urteilsbegründung nicht unerwähnt bleiben. 

 
-      ZeugInnen bzw. Angeklagte müssen nach ihrer Aussage bzw. vor ihrem Letzten Wort   
      mit den Folgerungen, die das Gericht aus ihren Aussagen bzw. aus den Resultaten   
      der Beweisaufnahme zieht, konfrontiert werden und können dazu Stellung nehmen. 
      Angeklagte können im Rahmen ihrer Stellungnahme weitere Beweisanträge stellen –   
      in diesem Fall wird die Verhandlung fortgesetzt. 
-      Nichteinhaltung der oben genannten Regeln begründet, gleichgültig in welcher  
      Instanz, eine Neuverhandlung/Wiederholung des Verfahrens. 
 
-      Auch das Übergehen eines Zweifelsgrunds durch den Richter/die Richterin kann eine   
      Wiederaufnahme/Neuverhandlung begründen. 
 
-     Eine Wiederaufnahme des Verfahrens ist ebenfalls möglich, wenn die Argumentation 
     des Richters/der Richterin (in der schriftlichen Urteilsbegründung) nicht zwingend ist, 



 

     d.h., wenn eine andere Sicht des Sachverhalts als die, für welche das Gericht sich   
     entschieden hat, ebenfalls plausibel begründet werden könnte, das Gericht diese  
     Möglichkeit aber nicht in Erwägung gezogen oder nicht gründlich genug geprüft hat. 
      
-    Wird dem/der Angeklagten nicht mit dem Urteil zugleich mitgeteilt, welchen Rechtszug  
     er/sie in seiner/ihrer Sache als nächstes tun kann und welche Bedingungen er/sie da-  
     bei erfüllen muß, bzw. ist diese Rechtsmittelbelehrung fehlerhaft oder unvollständig,    
     dürfen dem/der Angeklagten daraus keine Nachteile erwachsen. Der Schritt in die   
     nächste Instanz muß dann möglich sein, obwohl etwa die Frist dazu schon abgelaufen   
     ist. 
 
-     Ist ein Verfahren aufgrund von Fehlern seitens des Gerichts wiederaufgenommen 

worden, muß der/die Angeklagte auch nach einem Schuldspruch die durch die 
Wiederaufnahme verursachten zusätzlichen Kosten nicht tragen, da diese nicht aus 
der Tat resultieren und er/sie sie daher nicht zu verantworten hat. 

 
-     Dienstaufsichtsbeschwerden gegen RichterInnen werden nicht von RichterInnen   

bearbeitet, sondern von einem Gremium durch die Bevölkerung gewählter 
Justizombudsleute.  

 
 
Verfasserin/Petentin/V.i.S.d.P. : Anne Fröhlich, Gerstenmühlstr. 7, 72070 Tübingen 
      
ErstunterzeichnerInnen: 
Jürgen Hahnel, Manfred Delling, Beate Pfister, Rahel Hellwig, Felix Schwarz, Blanca Ro-
driguez de Schwarz, Thomas Hain, Jan Groeneveld, Ulrike Dahmen, Peter Amslinger, 
Bernd Ammann, Ralph Barta, Uwe Brauner, Maria Salzmann 
 
 
Weitere UnterstützerInnen : 
 
   Name, Vorname         Straße + Hausnr.              PLZ + Ort                  Unterschrift   

       
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
Wer die achtseitige Petitionsbegründung erhalten, die ausgefüllte Liste abgeben und zu-
künftige Infos will, melde sich bitte bei Anne Fröhlich, Gerstenmühlstr. 7, 72070 Tübingen, 
Tel.nr.: 07071 / 410968 oder per Email bei Jürgen Hahnel hahnelimirak@gmx.de (bei ein-
er Antwort per Email muß nicht unterschrieben werden, da die Email-Absenderadresse als 
Nachweis ausreicht).                                                                                             Februar´09 


